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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Schenkendorfstraße 12-16 (zwischen den dortigen Bäumen)

1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die 

Schenkendorfstraße 12-16 (zwischen den dortigen Bäumen)

folgendes an:
Änderung der Parkanordnung von Gehwegparken/ schräg in Gehwegparken 

(VZ 315/61 und VZ 315/62)

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Entfernen der Parkmarkierungen auf der Fahrbahn und dem Gehweg. Aufstellung der VZ 315/61 und VZ 315/62 
für diesen Bereich  

3 Begründung

Für die Schenkendorfstraße ist für Kfz eine Verkehrsführung mit vorgeschriebener Fahrtrichtung (Ri Hofweg) 
angeordnet. 
Diese Einbahnstraße ist durch Zusatzzeichen für eine gegenläufige Nutzung für Radfahrer frei gegeben.

Durch die Parkanordnung zwischen Hebbelstraße und Hofweg, Gehwegparken /schräg auf der linken Fahr-
bahnseite (Ri Hofweg), können die nötigen Seitenabstände zu Fahrradfahrern oft nicht immer eingehalten 
werden. 
Um die Sicherheit der Fahrradfahrer, welche entgegen der Einbahnstraße fahren, zu erhöhen, soll durch die 
Änderung der Parkanordnung in diesem Bereich  eine „Begegnungsfläche“ geschaffen werden, die genutzt 
werden kann, wenn die Seitenabstände durch entgegenkommende Kfz  nicht eingehalten werden können.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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